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Umfang des Versicherungsschutzes  
 
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungs-
fall 
 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des 
versicherten Risikos für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses 
(Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder 
sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund 
 

g e s e t z l i c h e r 
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen wird. Schadenereignis ist das Ereignis, 
als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmit-
telbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha-
denverursachung, die zum Schadenereignis geführt 
hat, kommt es nicht an.  
 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-
delt,  
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schaden-
ersatz statt der Leistung; 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können; 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der 
Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Ver-
trauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzö-
gerung der Leistung; 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung treten-
der Ersatzleistungen.  
 
2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von 
Sachen 
  
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere 
Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen  
 



2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- 
noch durch Sachschäden entstanden sind;  
 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; 
hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschä-
den Anwendung. 
 
3. Versichertes Risiko 
 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 
Haftpflicht  
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen angegebenen Risiken des Versicherungsneh-
mers;  
 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft- oder Luft-
fahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versi-
cherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;  
 
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-
versicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.  
 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der 
Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziffer 21 kündigen. 
 
4. Vorsorgeversicherung 
 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsver-
trages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehen-
den Vertrages sofort versichert. 
 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. Tritt der Versicherungsfall ein, 
bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue 
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu 
einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzei-
gefrist noch nicht verstrichen war. 
 
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt 
eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustan-
de, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung.  
 
4.2 Der Versicherungsschutz für das neue Risiko ist 
von seiner Entstehung bis zur Einigung im Sinne von 
Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 500.000 EUR für Per-
sonenschäden und 150.000 EUR für Sachschäden und 
– soweit vereinbart – 50.000 EUR für Vermögensschä-
den begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.  

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft-, Raum- oder Wasserfahrzeugs, 
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;  
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen; 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen; 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und des-
halb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver-
trägen zu versichern sind.  
 
5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des 
Versicherers 
 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schaden-
ersatzansprüche und die Erfüllung berechtigter 
Schadenersatzverpflichtungen. Berechtigt sind Scha-
denersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, richterlicher Ent-
scheidung, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur 
Entschädigung verpflichtet ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche müssen vom Versicherer abgegeben, 
geschlossen oder mit seiner Zustimmung zustande 
gekommen sein. Steht die Verpflichtung des Versi-
cherers zur Zahlung fest, ist die Entschädigung bin-
nen zwei Wochen zu leisten.  
 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
denersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu 
einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer 
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers 
auf seine Kosten.  
 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Scha-
denereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben 
kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versi-
cherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht 
oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.  
 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mit-
versicherter das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der 
Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch-
tigt.  
 
6. Begrenzung der Leistungen 
 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist 
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Ver-
sicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.  
 



6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind 
die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 
Einfache der vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. 
 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Ver-
sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-
sicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  auf dersel-
ben Ursache,  auf gleichen Ursachen mit innerem, ins-
besondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang 
oder auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 
 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versi-
cherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem 
im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 
Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Scha-
denersatzansprüche verpflichtet. 
 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Versicherungssummen angerech-
net. 
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis 
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche. 
 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versi-
cherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versi-
cherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im 
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbe-
trages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer er-
stattet. Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die 
entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.  
 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.  
 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befrie-
digung oder Vergleich am Verhalten des Versicherten 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.  
 
 
 
 

7. Ausschlüsse 
 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträ-
gen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
sind von der Versicherung ausgeschlossen: 
 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  
 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlich-
keit – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder – 
Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.  
 
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Ver-
trags oder Zusagen über den Umfang der gesetzli-
chen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen. 
 
7.4 Haftpflichtansprüche  
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in 
Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-
cherten;  
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern des-
selben Versicherungsvertrages;  
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben 
Versicherungsvertrages. 
 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer  
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu 
den im Versicherungsvertrag mitversicherten Perso-
nen gehören. Als Angehörige gelten Ehegatten, Le-
benspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptivel-
tern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefel-
tern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbun-
den sind). 
 
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreu-
ern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäfts-
unfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute 
Person ist; 
 
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person des 
privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 
rechtsfähiger Verein ist; 
 
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 
 
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
ist; 
 
 



(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz 
verwaltern.  
 
Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:  
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis 
(6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von 
Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sa-
chen gemietet, geleast, gepachtet,  
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder 
sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind. 
 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn 
 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen 
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und 
dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen 
waren;  
 
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der 
Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 
seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;  
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind 
und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbe-
wegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelba-
ren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss  
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte. 
 
Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 
 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 
und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers  
gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer 
als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen. 
 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Ver-
sicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sa-
chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer 
in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden 
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursa-
che in einem mangelhaften Einzelteil oder in einer 

mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung 
oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung 
führt. Dieser Ausschluss findet auch dann Anwen-
dung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des 
Versicherungsnehmers die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben. 
 
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert. 
 
7.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung. Dieser Ausschluss gilt nicht  
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht-
risiken oder 
 
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfäl-
le), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der 
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). Kein Versi-
cherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, 
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von Anlagen, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu 
lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen); Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);  
Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen; – Abwasseranlagen oder Teilen 
resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-
stimmt sind.  
 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind.  
 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen 
(z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen  
oder Röntgenstrahlen). 
 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zu-
rückzuführen sind auf  
(1) gentechnische Arbeiten;  
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO);  
(3) Erzeugnisse, die – Bestandteile aus GVO enthal-
ten, – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 
 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch  
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Ab-
wässer handelt;  
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschun-
gen;  
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender 
Gewässer. 
 
 
 



7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um  
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten;  
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Da-
ten;  
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-
austausch;  
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-
nen. 
 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persön-
lichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 
 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen. 
 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die 
aus der Übertragung einer Krankheit des Versiche-
rungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sach-
schäden und alle sich daraus  
ergebenden Vermögensschäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm 
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gehandelt hat. Beginn des 
Versicherungsschutzes/Beitragszahlung  
 
8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und 
Versicherungsteuer 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versi-
cherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rech-
nung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.  
 
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung 
Erster oder einmaliger Beitrag  
 
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts 
anderes vereinbart ist – sofort nach Abschluss des Ver-
trages fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Zah-
lungsaufforderung (sowie nach Ablauf der im Versiche-
rungsschein genannten Widerspruchsfrist von 14 Ta-
gen) unverzüglich erfolgt.  
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt 
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres-
beitrags. 
 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt. 
 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn der Versicherer 

den ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages 
gerichtlich geltend macht.  
 
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung/Folgebeitrag 
 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas ande-
res bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 
Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzei-
tig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in 
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 
 
10.2 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn 
schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen setzen. Der Versi-
cherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen. 
  
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht 
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.  
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn  
er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauffor-
derung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen 
hat. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der 
Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Mo-
nats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag 
fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf 
der Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.  
 
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifter-
mächtigung 
 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. Hat der Versicherungsnehmer zu 
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezo-
gen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künf-
tig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen.  
 
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zah-
lung 
 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten verein-
bart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung ei-



ner Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für 
die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.  
 
13. Beitragsregulierung 
 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicher-
ten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetre-
ten sind. Diese Aufforderung  
kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrech-
nung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers  
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsneh-
mer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschiedes  
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft. 
 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der 
Beitrag berichtigt (Beitragsregulierung). Bei einer Erhö-
hung oder Erweiterung des Risikos erfolgt diese Berich-
tigung ab dem Zeitpunkt der Veränderung, beim Weg-
fall versicherter Risiken ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. 
 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzei-
tige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, 
für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-
lung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rech-
nung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Anga-
ben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulie-
rung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahl-
ter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei-
lung des erhöhten Beitrages erfolgten. 
 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszah-
lung für mehrere Jahre.  
 
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Ver-
sicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.  
 
15. Beitragsangleichung 
 
15.1 Versicherungsbeiträge, die nach Ablauf des ersten 
Versicherungsjahres fällig werden, unterliegen der Bei-
tragsangleichung. Dies gilt nicht, soweit die Beiträge 
nach Lohn-, Bau - oder Umsatzsumme berechnet wer-
den. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der 
Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 
 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr 

der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zu-
gelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergan-
genen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittel-
ten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzah-
lungen gelten dabei auch die speziell durch den ein-
zelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs-
leistungen. Durchschnitt der Schadenzahlungen ei-
nes Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr 
geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die An-
zahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 
 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer be-
rechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 erge-
benden Prozentsatz zu verändern  
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahres-
beitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. Hat 
sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre 
um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen 
erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre 
nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer 
den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz er-
höhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Er-
höhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich 
nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.  
 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 
unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jah-
ren zu berücksichtigen. Dauer und Ende des Vertra-
ges/Kündigung  
 
16. Dauer und Ende des Vertrages 
 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen. 
 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem 
Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist. 
 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem 
Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jah-
ren kann der Vertrag schon zum Ablauf des fünften 
Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt 
werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres zugegangen sein.  
 
17. Wegfall des versicherten Interesses 
 
 



Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte 
Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefal-
len ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis 
zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden 
wäre. Dasselbe gilt, wenn das versicherte Interesse 
weggefallen ist, weil der Versicherungsfall eingetreten 
ist.  
 
18. Kündigung nach Beitragsanpassung 
 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer 
begründet kein Kündigungsrecht.  
 
19. Kündigung nach Versicherungsfall  
 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt wer-
den, wenn – vom Versicherer eine Schadenersatzzah-
lung geleistet wurde oder dem Versicherungsnehmer 
eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein. 
 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres, wirksam wird. Eine Kündigung 
des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.  
 
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Un-
ternehmen 
 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Betriebs-
Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräu-
ßert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in 
die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten ein. Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen 
aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder 
eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten über-
nommen wird. 
 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem Monat; durch den Dritten dem Versi-
cherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt 
werden. 
 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versiche-
rer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten 

Kenntnis erlangt; der Dritte es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kün-
digungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem 
Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von 
der Versicherung Kenntnis erlangt. 
 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während 
einer laufenden Versicherungsperiode und wird das 
Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der 
bisherige Versicherungsnehmer  
und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser 
Periode als Gesamtschuldner. 
 
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem 
Versicherer durch den bisherigen Versicherungs-
nehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugehen müssen, es sei denn, diese Rechtsfol-
ge steht außer Verhältnis zur Schwere des Versto-
ßes. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und 
besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem 
der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis er-
langt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch gemacht hat.  
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der 
Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.  
 
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund 
Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften 
 
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Än-
derung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung  
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis 
erlangt hat.  
 
22. Doppelversicherung 
 
22.1 Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein 
Interesse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versi-
cherungsverträgen versichert ist. 
  
22.2 Wenn die Doppelversicherung zustande ge-
kommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dies wusste, kann er die Aufhebung des später ge-
schlossenen Vertrages verlangen. 
 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend 
macht, nachdem er von der Doppelversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird mit dem 
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie 
verlangt wird. Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers. 



23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers 
 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände. 
 Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter 
sind verpflichtet, dem Versicherer bei Abschluss des 
Vertrages alle ihm bekannten gefahrerheblichen Um-
stände schriftlich, wahrheitsgemäß und vollständig an-
zuzeigen, insbesondere die im Versicherungsantrag 
gestellten Fragen ebenso zu beantworten. Gefahrer-
heblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen. Ein Umstand, nach dem der Versicherer 
ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel 
als gefahrerheblich.  
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Ver-
sicherungsnehmers oder von einem Vertreter ohne 
Vertretungsvollmacht geschlossen und kennt dieser 
den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. 
 
23.2 Rücktritt  
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versiche-
rer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt 
auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig an-
gezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der 
Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. Der Rück-
tritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der 
Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer. 
 
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die 
nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände oder 
deren unrichtige Anzeige kannte. Dasselbe gilt, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unrichti-
gen oder unvollständigen Angaben weder von ihm noch 
von seinem Bevollmächtigten schuldhaft gemacht wur-
den. Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerhebli-
chen Umstände anhand schriftlicher vom Versicherer 
gestellter Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer 
wegen einer unterbliebenen Anzeige eines Umstands, 
nach dem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur 
zurücktreten, wenn dieser Umstand entweder vom Ver-
sicherungsnehmer  
oder von dessen Bevollmächtigtem arglistig verschwie-
gen wurde. 
 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, 
darf der Versicherer den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles 
noch auf den Umfang der Leistung Einfluss gehabt hat. 
Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt 
des Empfanges an zu verzinsen. Der Versicherer behält 

aber seinen Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
der im Zeitpunkt des Rücktritts abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 
 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht  
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil eine Anzeigepflicht des Versicherungsneh-
mers ohne Verschulden verletzt wurde, hat der Versi-
cherer, falls für die höhere Gefahr ein höherer Beitrag 
angemessen ist, auf diesen Beitrag ab Beginn der 
laufenden Versicherungsperiode Anspruch. Das Glei-
che gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein für die 
Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand dem 
Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil er dem 
Versicherungsnehmer nicht bekannt war. Wird die 
höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb 
des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch 
gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, 
kann der Versicherer den Versicherungsvertrag unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, 
nachdem der Versicherer von der Anzeigepflichtver-
letzung Kenntnis erlangt hat, kündigen. 
 
Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. Das Recht auf 
Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht oder von dem nicht 
angezeigten Umstand Kenntnis erlangt. 
 
23.4 Anfechtung  
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzu-
fechten, bleibt unberührt.  
 
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles 
 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders gefahrdrohend.  
 
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 
Schadenersatzansprüche erhoben wurden. 
 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglich-
keit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 
beachten. Er hat dem Versicherer  
ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte 
zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.  
 



25.3 Der Versicherungsnehmer darf einen Haftpflicht-
anspruch nicht ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers ganz oder zum Teil anerkennen, bezahlen oder 
anderweitig erfüllen, es sei denn, er konnte die Aner-
kennung, Zahlung oder Erfüllung nach den Umständen 
nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern. 
 
25.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, 
behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, 
ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich an-
zuzeigen. 
 
25.5 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung 
von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  
 
25.6 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die 
Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlas-
sen. Der Versicherer beauftragt im  
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsan-
walt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsan-
walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten  
Unterlagen zur Verfügung stellen.  
 
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
26.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhü-
tung/-verminderung  
Wird eine vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen-
de Obliegenheit verletzt, hat der Versicherungsnehmer 
keinen Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von 
seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverlet-
zung fristlos zu kündigen. Der Versicherer hat kein 
Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt 
bestehen, wenn die Obliegenheitsverletzung unver-
schuldet war. Bezweckte die verletzte Obliegenheit 
allerdings die Gefahrminderung oder die Verhütung 
einer Gefahrerhöhung, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz dann nicht, wenn die 
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung gehabt hat.  
 
26.2 Im oder nach dem Versicherungsfall  
Wird eine im oder nach dem Versicherungsfall zu erfül-
lende Obliegenheit verletzt, verliert der Versicherungs-
nehmer seinen Versicherungsschutz, es sei denn, er 
hat die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung behält 
der Versicherungsnehmer insoweit seinen Versiche-
rungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Be-
messung der Leistung gehabt hat. Bezweckt die ver-
letzte Obliegenheit die Abwendung oder Minderung des 
Schadens, behält der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit insoweit, 
als der Umfang des Schadens auch bei Erfüllung der 
Obliegenheit nicht geringer gewesen wäre. Bei vorsätz-

licher Verletzung behält der Versicherungsnehmer in 
den Fällen der Absätze eins und zwei seinen Versi-
cherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung 
nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers 
ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn den Versi-
cherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.  
 
Weitere Bestimmungen  
 
27. Mitversicherte 
  
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haft-
pflichtansprüche gegen andere Personen als den 
Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn gelten-
den Bestimmungen auf die Mitversicherten entspre-
chend anzuwenden. Die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn 
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicher-
ten entsteht.  
 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-
rungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für 
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.  
 
28. Abtretungsverbot 
 
Die Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgül-
tigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden.  
 
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenän-
derung 
 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen 
und Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie sol-
len an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle ge-
richtet werden.  
 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung 
seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, 
genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben  
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie 
ohne die Anschriftenänderung  
bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungs-
nehmer zugegangen sein würde. 
 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung 
für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende An-
wendung.  
 
30. Verjährung 
 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem die Leistung verlangt 
werden kann. 30.2 Ist ein Anspruch des Versiche-
rungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet wor-



den, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum 
Zugang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers 
bei der Fristberechnung nicht mit.  
 
31. Klagefrist 
 
31.1 Hat der Versicherer den Versicherungsschutz ab-
gelehnt, so besteht kein Anspruch auf Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer diesen nicht 
innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend macht. 
 
31.2 Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen 
Ablehnung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der 
Fristversäumnis treten nur ein, wenn der Versicherer 
dabei auf die Notwendigkeit der  
fristgerechten gerichtlichen Geltendmachung hingewie-
sen hat.  
 
32. Zuständiges Gericht 
 
32.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag  
zuständigen Niederlassung. Hat ein Versicherungs-
agent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, 
ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der 
Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des 
Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder – 
bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung – seinen 
Wohnsitz hatte. 
 
32.2 Klagen des Versicherers gegen den Versiche-
rungsnehmer können bei dem für den Wohnsitz des 
Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben 
werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine be-
triebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen.  
 
33. Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
 
II. Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeug-Klausel 
und weitere nicht versicherte Risiken 
 
A. Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeug-Klausel  
Für alle Haftpflichtversicherungen mit Ausnahme der 
Privat-Haftpflichtversicherung gilt:  
Kraft- und Wasserfahrzeuge 
 
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer,  
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.  
 
2. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer,  
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasser-
fahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 

Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden.  
 
3. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Ver-
sicherten (Versicherungsnehmer  
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so 
gilt das auch für alle anderen Versicherten.  
 
4. Eine Tätigkeit der in den Ziffern 1 und 2 genannten 
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Perso-
nen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.  
 
Hinweis zur Versicherung von Kraftfahrzeug-
Risiken 
 
1. Für alle auf öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehrende Kfz mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 6 km/h, selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
mit mehr als 20 km/h sowie Kfz-Anhänger,  
die den Vorschriften über das Zulassungsverfahren 
unterliegen, ist eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung abzuschließen (Versiche-
rungspflicht). Das gilt auch, wenn diese Fahrzeuge 
ausschließlich oder gelegentlich auf Baustellen und 
solchen Betriebsgrundstücken verkehren, die Besu-
chern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind (so 
genannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen). 
Auch bei einer behördlich erteilten Befreiung von der 
Zulassungspflicht – Ausnahmegenehmigung nach § 
70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die Versicherungs-
pflicht bestehen. 
 
2. Durch die Allgemeine Haftpflichtversicherung kön-
nen folgende nicht versicherungspflichtige Kfz versi-
chert werden:  
 
a) Hub- und Gabelstapler, Zugmaschinen und 
Schlepper mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 6 km/h;  
 
b) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h.  
 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kfz, die nach 
ihrer Bauart und ihren besonderen mit dem Fahrzeug 
fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von 
Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder 
Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer 
vom Bundesminister für Verkehr  
bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.  
 
Luft-/Raumfahrzeuge 
 
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Per-
son durch den Gebrauch eines  
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raum-
fahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
 



2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) 
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten.  
3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen 
für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersicht-
lich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt wa-
ren,  
 
b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Ü-
berholung, Reparatur, Reinigung, Beförderung) an Luft- 
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, und zwar 
wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit 
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.  
 
Hinweis zur Versicherung luftfahrttechnischer Risi-
ken 
 
Werden Tätigkeiten im Sinne von Ziffer 3 a) und b) 
ausgeführt, ist zur Absicherung der daraus entstehen-
den Haftpflichtrisiken der Abschluss einer Luftfahrt - 
Produkte-Haftpflichtversicherung -Luftfahrt-Obhuts-
Haftpflichtversicherung für Hersteller, Händler und luft-
fahrttechnische Betriebe erforderlich.  
 
B. Weitere nicht versicherte Risiken  
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht  
 
1. wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräf-
te ausgewirkt haben. 
 
2. wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcha-
rakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 
 
3. nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französi-
schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder. 
 
4. wegen Schäden an Kommissionsware und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. 
 
5. wegen Bergschäden im Sinne von § 114 BBergG, 
soweit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, 
deren Bestandteilen und Zubehör handelt. 
 
6. wegen Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne von § 
114 BBergG durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 
 
7. wegen Schäden aus Abbruch- und Einreißarbeiten 
an Bauwerken in einem Umkreis, dessen Radius der 
Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht sowie 

wegen Sprengschäden an Immobilien in einem Um-
kreis von weniger als 150 Metern. 
 
8. wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, 
dass Abfälle unzureichend oder falsch deklariert oder 
nicht einer den gesetzlichen Bestimmungen, behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen entsprechen-
den Verwertung oder Beseitigung zugeführt werden. 
 
9. wegen Personenschäden durch im Geltungsbe-
reich des Arzneimittelgesetzes  
(AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für 
die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als 
pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des § 4 
Abs. 18 AMG nach § 94 AMG eine Deckungsvorsor-
ge zu treffen hat. 
 
10. aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförde-
rung von Personen sowie von Sachen außerhalb des 
Betriebsgrundstückes oder aus der selbstständigen 
und nichtselbstständigen  
Teilnahme am Eisenbahnbetrieb. 
 
11. wegen Personenschäden durch Tabak oder Ta-
bakprodukte sowie durch Zusatzprodukte (z.B. Filter, 
Zigarettenpapier), die Eingang in Tabak oder Tabak-
produkte finden. Dies gilt nur für Hersteller (auch 
Quasi-Hersteller) von Tabak, Tabakprodukten oder 
Zusatzprodukten. 
 
12. aus Herstellung, Verarbeitung, Inverkehrbringen 
oder Vertrieb von Blut, Blutkonserven, Blutbestandtei-
len oder anderen Blutprodukten, soweit diese Pro-
dukte aus menschlichem  
Blut gewonnen werden. 
 
13. wegen Personenschäden, die in Zusammenhang 
stehen mit elektrischen, magnetischen oder elektro-
magnetischen Feldern oder Wellen. Dies gilt nur für 
Hersteller (auch Quasi-Hersteller) von Mobiltelefonen 
sowie für Netzbetreiber wegen Personenschäden aus 
dem Gebrauch oder der Verwendung von Mobiltele-
fonen. 
 
14. aus der Herstellung, Verarbeitung oder Beförde-
rung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu 
Großhandelszwecken, ferner aus der Veranstaltung 
oder dem Abbrennen von Feuerwerken. 
 
15. aus dem Halten von Hunden, die aufgrund ihrer 
Rassenmerkmale als besonders gefährlich gelten 
(sog. Kampfhunde). Das sind: American Staffordshire 
Terrier, Pitbull Terrier, Staffordshire  
Bullterrier, Bullterrier, Mastino Napolitano, Mastino 
Espanol, Bordeaux Dogge, Dogo Argentino, Fila Bra-
sileiro, Shar-Pei, Bandog, Tosa Inu, Bullmastiff, 
Mastiff, Kangal, Kaukasischer Owtscharka und Rott-
weiler sowie deren Kreuzungen untereinander oder 
mit anderen Hunden und Kreuzungen mit derartigen 
Kreuzungen.  
 
 
 
 
 



III. Zusatzbedingungen für die Nutzer von Internet-
Technologien  
 
1. Vertragsgrundlagen  
 
Grundlagen des Versicherungsschutzes sind die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB, Ziffer I),  die Kraft-, Wasser-, Luft- 
und Raumfahrzeug-Klausel und die weiteren nicht ver-
sicherten Risiken (Ziffer II) und die folgenden Bestim-
mungen.  
Der Versicherungsschutz für das nachfolgend genannte 
versicherte Risiko besteht ausschließlich über diesen 
Zusatzbaustein.  
 
2. Versichertes Risiko 
 
Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.7, 7.15 und 
7.16 AHB die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung  
elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder 
mittels Datenträger, soweit es sich handelt um Schäden 
aus  
 
2.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarma-
chung oder Veränderung von Daten (Datenverände-
rung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder ande-
re Schadprogramme;  
 
2.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen so-
wie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung 
von Daten bei Dritten und zwar wegen sich daraus er-
gebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch 
weiterer Datenveränderungen sowie der Kosten zur 
Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft er-
fasster Daten;  
 
2.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektroni-
schen Datenaustausch;  
 
Zu Ziffer 2.1 bis 2.3:  
 
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine aus-
zutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten 
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -
techniken (z.B. Virenscanner,  
Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden 
sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so 
ist der Versicherer nach Maßgabe von § 6 Abs. 1 und 2 
VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach Zugang der Kündigung wirksam.  
 
2.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit 
besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle An-
sprüche, nicht jedoch von Urheberrechten;  
 
2.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit be-
steht auch Versicherungsschutz für immaterielle An-
sprüche.  
 

Zu Ziffer 2.4 und 2.5:  
 
In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versi-
cherer Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfah-
rens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung gegen den Versicherungsnehmer  
begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf 
Unterlassung oder Widerruf handelt;  
Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- 
oder Widerrufsklage gegen den Versicherungsneh-
mer. Voraussetzung für die Leistung des Versiche-
rers ist, dass der Versicherer vom Beginn eines Ver-
fahrens unverzüglich, spätestens fünf Werktage nach 
Zustellung der Klage-, Antragsschrift oder des Ge-
richtsbeschlusses, vollständig unterrichtet wird. Auf 
Ziffer 25.6 AHB wird hingewiesen.  
 
3. Mitversicherte Personen 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der ge-
setzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsich-
tigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles 
desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft; sämt-
licher übrigen Betriebsangehörige für Schäden, die 
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für 
den Versicherungsnehmer verursachen. Ausge-
schlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt 
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtli-
chen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
fügt werden.  
 
4. Versicherungssumme/Sublimit/ Serienscha-
den/Anrechnung von Kosten 
 
4.1 Im Rahmen der im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen ausgewiesenen Versicherungssum-
me für Sachschäden / Sach -und Vermögensschäden 
pauschal beträgt die Versicherungssumme für diese 
Zusatzversicherung 150.000 EUR. Abweichend von 
Ziffer 6.2 AHB stellt diese zugleich die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 
 
4.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist,  
wenn diese  
– auf derselben Ursache,  
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder  
– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 
beruhen. Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.  
 
4.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-
den – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistung 
auf die Versicherungssumme angerechnet.  
Kosten sind:  



Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-
kosten,  
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens  
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.  
 
5. Auslandsschäden  
 
Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 
7.9 AHB für Versicherungsfälle im Ausland.  
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflicht-
ansprüche in europäischen Staaten und nach dem 
Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.  
 
6. Nicht versicherte Risiken 
  
Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen:  
 
– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -
Pflege;  
– IT - Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -
Schulung;  
– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -
wartung, -pflege;  
– Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full 
– Service - Providing;  
– Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;  
– Betrieb von Telekommunikationsnetzen;  
– Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne des 
SigG/SigV;  
– Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-
schluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversiche-
rung besteht.  
 
 
7. Ausschlüsse / Risikoabgrenzungen  
 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergän-
zend zu Ziffer 7 AHB Ansprüche  
 
7.1 die im Zusammenhang stehen mit massenhaft ver-
sandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch ü-
bertragenen Informationen (z.B. Spamming), Dateien 
(z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte 
Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden 
können;  
 
7.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern 
durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter 
einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht 
werden. 
 
7.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch bewuss-
tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige 
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.  
 

IV. Risikobeschreibungen und Besondere Bedin-
gungen für die Versicherung der Haftpflicht we-
gen Schäden durch Umwelteinwirkung – Umwelt-
haftpflicht-Basisversicherung –  
 
1. Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 AHB – 
im Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen Personen-  
und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn 
diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tä-
tigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter 
Ziffer 2 fallen.  
 
Mitversichert sind gem. Ziffer 2.1 AHB Vermögens-
schäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, 
des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten 
oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden 
behandelt.  
 
1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn 
gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen 
und gegenständlichen Zusammenhang mit versicher-
ten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließ-
lich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht 
oder eingeleitet zu sein.  
 
1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf 
die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die da-
durch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit 
diesen in Gewässer gelangen.  
 
2. Risikobegrenzung 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umweltein-
wirkungen aus  
 
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die be-
stimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, 
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).  
 
2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß An-
hang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).  
 
2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach 
dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer 
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen 
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).  
 
2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers 
oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein 
Gewässer durch den Versicherungsnehmer oder 
Einwirken auf ein Gewässer durch den Versiche-
rungsnehmer derart, dass die physikalische, chemi-
sche oder biologische Beschaffenheit des Wassers 
verändert wird (Abwasseranlagen- und Einwirkungs-
risiko).  
 
2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß An-
hang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen / 
Pflichtversicherung). 



2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon-
tage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß 
Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige 
Anlagen bestimmt sind (Umwelt-Regressrisiko). 
  
3. Versicherungsfall  
 
Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – 
die nachprüfbare erste Feststellung des Personenscha-
dens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung 
von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder 
Vernichtung von Sachen) oder eines mitversicherten 
Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen 
sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.  
 
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es 
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache 
oder Umfang des Schadens  
oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtan-
sprüchen erkennbar war.  
 
4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfal-
les  
 
4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versi-
cherungsfall eingetreten ist,  
– nach einer Störung des Betriebes oder aufgrund be-
hördlicher Anordnung. 
 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maß-
nahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst 
unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder mit-
versicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der 
Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung 
müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, 
wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.  
 
Unter diesen Voraussetzungen werden Aufwendungen 
aufgrund behördlicher Anordnungen unbeschadet der 
Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch 
den Versicherungsnehmer  
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 
ausgeführt werden.  
 
4.2 Aufwendungen gemäß Ziffer 4.1 werden dem Versi-
cherungsnehmer im Rahmen des unter Ziffer 4.4 ver-
einbarten Gesamtbetrages voll ersetzt, falls er  
– dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebes oder eine behördliche Anord-
nung unverzüglich angezeigt hat und  
– alles getan hat, was erforderlich ist, die Aufwendun-
gen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und 
objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern 
oder den Schadenumfang zu mindern und  
– auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt hat 
oder  
– sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abge-
stimmt hat. Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzel-
falles zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die 
Aufwendungen, die der  
Versicherungsnehmer den Umständen nach für gebo-
ten halten durfte.  
 

4.3 Liegen die Voraussetzungen der Ziffer 4.2 nicht 
vor, so werden im Rahmen des unter Ziffer 4.4 ver-
einbarten Gesamtbetrages die Aufwendungen nur in 
dem Umfang ersetzt, in dem die Maßnahmen not-
wendig und objektiv geeignet waren, den Schaden-
eintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu 
mindern.  
 
4.4 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbar-
ten Versicherungssumme und der Höchstersatzleis-
tung bis zu einem Gesamtbetrag von 300.000 EUR je 
Störung des Betriebes oder  
behördlicher Anordnung ersetzt. Dieser Betrag ist 
gleichzeitig der Höchstbetrag für alle Aufwendungen 
während der Vertragslaufzeit. Der Versicherungs-
nehmer hat von den Aufwendungen 10%, höchstens 
2.500 EUR, selbst zu tragen.  
 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu 
einem Schaden, so werden die vom Versicherer er-
setzten Aufwendungen auf die für den Versiche-
rungsfall maßgebende Versicherungssumme  
angerechnet.  
 
4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendun-
gen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im 
Sinne der Ziffer 4.1 decken – zur Erhaltung, Repara-
tur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanie-
rung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder 
Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste u. 
dgl.) des Versicherungsnehmers, auch für solche, die 
früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers standen.  
 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeid-
bar eintretenden Personen-, Sach- oder mitversicher-
ten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh-
mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen 
sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende 
Wertverbesserungen sind abzuziehen.  
 
5. Nicht versicherte Tatbestände 
 
Nicht versichert sind  
 
5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entste-
hen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet 
werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein 
Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche 
Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen;  
 
5.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebs-
bedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Umwelteinwirkungen entstehen. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis 
erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwir-
kungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die 
Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen 
musste. 
 



5.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits einge-
tretener Schäden;  
 
5.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe 
früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz 
besteht oder hätte beantragt werden können;  
 
5.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus erge-
ben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des 
Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in 
Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer 
Umwelteinwirkung betroffen waren;  
 
5.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz 
oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur End-
ablagerung von Abfällen;  
 
5.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versi-
cherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse nach der Auslieferung, durch Arbeiten oder sons-
tige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder 
nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht).  
 
5.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versi-
cherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle 
nach der Auslieferung entstehen;  
 
5.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen;  
 
5.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, 
die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand 
der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder 
Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige 
Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen 
oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;  
 
5.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Verände-
rung des Erbgutes (Genom), die ab der 2. Generation 
eintreten;  
 
5.12 Ansprüche wegen Schäden infolge der Verände-
rung der Lagerstätte des Grundwassers oder eines 
Fließverhaltens;  
 
6. Ersatzleistung, Serienschäden  
 
6.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungs-
fall und zugleich für alle Versicherungsfälle während der 
Vertragslaufzeit pauschal für Personen-, Sach- sowie 
mitversicherte Vermögensschäden 3.000.000 EUR.  
 
6.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers 
bildet die angegebene Versicherungssumme die 
Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.  
 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle durch dieselbe Um-
welteinwirkung, durch mehrere unmittelbar auf der-
selben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen 
Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn 
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesonde-
re sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als 
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.  
 
Ziffer 6.3 AHB gilt gestrichen.  
 
6.3 Der Versicherungsnehmer hat von jedem Versi-
cherungsfall 10%, mindestens 250 EUR, höchstens 
2.500 EUR, selbst zu tragen. Dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle durch Brand oder Explosion.  
 
7. Nachhaftung  
 
7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen voll-
ständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten 
Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder 
des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Personen-, Sach oder mitver-
sicherte Vermögensschäden weiter, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit fol-
gender Maßgabe:  
 
Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses an gerechnet; der Versicherungs-
schutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im 
Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und 
zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versiche-
rungssumme.  
 
7.2 Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass 
während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses 
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der 
Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen ist.  
 
8. Kostenklausel  
 
Die Regelungen in den Risikobeschreibungen und 
Besonderen Bedingungen zur Veranstalter-
Haftpflichtversicherung unter Ziffer 4 gelten entspre-
chend.  
 
9. Auslandsschäden 
 
Die Regelungen in den Risikobeschreibungen und 
Besonderen Bedingungen zur Veranstalter-
Haftpflichtversicherung unter Ziffer 1.3 gelten ent-
sprechend.  
 
 
 
 
 


